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STADT COTTBUS 
CHÓŚEBUZ 

„Entwicklungskonzeption 

Kindertagesbetreuung der Stadt Cottbus  

2017-2022“  

Die „Entwicklungskonzeption Kindertagesbetreuung der Stadt Cottbus 2017-2022“ enthält im 

Vergleich zur bestehenden  Entwicklungskonzeption Kindertagesbetreuung folgende 

Neuerungen: 

 

 Veränderung der Kriterien zur Aufnahme in die Kita- Bedarfsplanung mit dem Ziel neue 

notwendige Platzkapazitäten zu schaffen.  

 

 Für die Altersgruppe 0-3 Jahre und 3 Jahre bis zum Schuleintritt wird ein 

Auslastungskorridor in Höhe von 5% in der Bedarfsplanung berücksichtigt. 

 

 Die Bedarfsquoten für die Altersgruppe 0-3 Jahre und 3 Jahre bis zum Schuleintritt wurden 

um die Bestandteile der Berücksichtigung von Kindern aus anderen Herkunftsländern sowie 

einen unvorhergesehener Bedarf  erweitert. 

 

 Mit der neuen „Entwicklungskonzeption Kindertagesbetreuung der Stadt Cottbus 2017-2022“ 

wurden zur genaueren Planung der tatsächlichen Bedarfe für die Altersgruppen 0-3 Jahre 

und 3 Jahre bis zum Schuleintritt zu den 5 Planungsräumen auch die einzelnen Ortsteile 

betrachtet.   
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Veränderung der Kriterien zur Aufnahme 

in den Kita-Bedarfsplan 

 

• Es wird die Möglichkeit einer sofortigen Aufnahme in den Bedarfsplan 

für begrenzte Gebiete vorgesehen, um für Träger und Investoren 

Anreize zu schaffen, welche die Umsetzung der Maßnahmen zur 

Erweiterung des Platzangebotes beschleunigen soll und.  

 

• Zielsetzung ist die Schaffung neuer Kapazitäten entsprechend der 

Maßnahmeplanung in den Ortsteilen Mitte, Sandow (nur westlich des 

Stadtrings), Schmellwitz (nur südlich des Nordrings), Ströbitz und 

Spremberger Vorstadt.  
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Auslastungskorridor  
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Die Inanspruchnahme in der Altersgruppe 3 Jahre bis zum Schuleintritt schwankt im kurzen Zeitraum 

vom 01.06.15 bis 01.09.15 um 496 Kinder bzw.um 17,2 % und vom 01.06.16 bis 01.09.16 um 536 

Kinder bzw.um 18,1 %. 

 

Um diesen Rechtsanspruch auch außerhalb von Stichtagen und möglichen 

Ausnahmegenehmigungen zu gewährleisten wird ein Auslastungskorridor von 5% festgesetzt, welcher 

vom tatsächlichen Platzangebot (100%) abgesetzt wird. 
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Berechnung der Bedarfsquote für die 

Altersgruppe 0-3 Jahre und 3 Jahre bis 

zum Schuleintritt  
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Zusammenfassung der Berechnung der Bedarfsquote 0-3 Jahre für den Zeitraum 2017 - 2022 

Zusammenfassung der Berechnung der Bedarfsquote 3 Jahre  bis zum Schuleintritt für den 

Zeitraum 2017 - 2022 

69,0 % laut Geburtenstatistik  

+ 4,1 % unvorhergesehener Bedarf, ca. 30 Kinder aus anderen Herkunftsländern und 

Kinder aus anderen Gemeinden 

= 73,1 % Die Bedarfsquote für die Altersgruppe 0-3 Jahre beträgt insgesamt 73 %. 

100,0 % laut Geburtenstatistik  

+ 5,2 % unvorhergesehener Bedarf, ca. 30 Kinder aus anderen Herkunftsländern und 

Kinder aus anderen Gemeinden 

+ 2,7 % Zurückstellungen von Kindern 

= 107,9 % Die Bedarfsquote für die Altersgruppe 3 Jahre bis zum Schuleintritt 

beträgt insgesamt 108 %. 
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Bedarfsentwicklung für die gesamte 

Stadt Cottbus 
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Mögliche Standorte zur Umsetzung der 

Maßnahmeplanung 

 Planungsraum Mitte Schaffung von ca. 100 neuen Plätzen bis zum Jahr 2022. 

 Bautzener Straße/ Parzellenstraße (kommunal), Fläche ca. 2.500m² 

 Barackenstadt (kommunal), integriert in ein zukünftiges Wohnprojekt 

 Busbahnhof (kommunal), integriert in ein zukünftiges Wohnprojekt (ab 2019 möglich) 

 F.-Mehring-Straße/ Briesmannstraße (gegenwärtig Sparkasse) integriert in das Wohnprojekt der GWC GmbH 

 F.-Mehring-Straße/ Ostrower Damm (eG Wohnen) integriert in das Wohnprojekt der eG Wohnen 

 

 Planungsraum Ost 

 Sanierung und Herrichtung der Wehrpromenade 2 bis zum Jahr 2022 und damit verbunden die Schaffung von 

ca. 80 Plätzen im Ortsteil Sandow. 

 Muskauer Straße 1d/ Bodelschwinghstraße (kommunal, Altbau/ Stellflächen), Fläche ca. 3.500m² 

 H.-Beimler-Straße/ Bodelschwinghstraße (GWC, Rückbaufläche Stadtumbau), Fläche ca. 4.000m² 

 Lindenplatz (GWC, Rückbaufläche Stadtumbau), Fläche ca. 6.000m² 

 

 Planungsraum Süd Schaffung von ca. 100 neuen Plätzen bis zum Jahr 2022 im Ortsteil Spremberger 

Vorstadt. 

 

 Planungsraum West Schaffung von ca. 100 neuen Plätzen bis zum Jahr 2022. 

 Hallenser Straße (kommunal, ehemals Förderschule) - Aktivierung zur dauerhaften Entlastung des 

Planungsraums insgesamt und der Nevoigt GS im besonderen als kombinierter Grundschul- und Hortstandort 

 Lausitzer Straße/ A.-Bebel-Straße, Garagenstandort (kommunal), Fläche ca. 2.000m² 

 Karl-Liebknecht- Straße, Viehmarkt (kommunal), integriert in ein zukünftiges Wohnprojekt (mittel- bis 

langfristig, erst nach Verlagerung des Veranstaltungsplatzes möglich) 

 Rostocker Straße, ehem. Kolleg (GWC), Fläche ca. 3.000m 
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Bedarfsentwicklung für die gesamte 

Stadt Cottbus bei Umsetzung aller 

großen Maßnahmen bis zum 31.07.2019 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit.  
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